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Anlage 3 

 

Auszüge aus Entgelt- und Benutzungsordnungen / -bedingungen anderer 

Veranstaltungshäuser 
 

 

Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf 

 

Betriebsform: Stadtbau GmbH Schorndorf, Geschäftsbereich Barbara-Künkelin-Halle 

 

Preisliste der Barbara-Künkelin-Halle (gültig seit 01.01.2016)                          

 

Auszug aus der Preisliste:  

 

„2. Grundsätzliche Regelung 

… 

Anstelle von Einzelabrechnungen können Pauschalentgelte vertraglich vereinbart werden. 

Bei mehrtägigen Veranstaltungen kann die Vermieterin die Grundmiete ermäßigen. 

…“ 

 

 

Bürgerzentrum Waiblingen 

 

Betriebsform: Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH 

 

Miet- und Benutzungsbedingungen des Bürgerzentrums Waiblingen (gültig seit 01.01.2016) 

 

Auszug aus den Miet- und Benutzungsbedingungen:  

 

„IV. Schlussbestimmungen 

….  

2. Über Abweichungen von diesen Miet- und Benutzungsbedingungen entscheidet die 

Geschäftsführung der Verpachtungsgesellschaft Waiblingen mbH. 

…“ 

 

 

K3N-Die Neue Stadthalle und Kreuzkirche Nürtingen 

 

Betriebsform: Einrichtung der Stadt Nürtingen 

 

Kostenordnung der K3N-Die Neue Stadthalle und Kreuzkirche Nürtingen (gültig seit 

07.10.2015) 

 

Auszug aus der Kostenordnung:  

 
„4. Grundsätzliche Regelungen 

… 

Darüber hinaus können, anstelle von Einzelabrechnungen, Pauschalentgelte vertraglich 

vereinbart werden (bei mehrtägigen Veranstaltungen oder gleichzeitiger Nutzung mehrerer 

Räume).“ 
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Forum am Schlosspark in Ludwigsburg 

 
Betriebsform: Eigenbetrieb der Stadt Ludwigsburg / TOURISMUS & EVENTS LUDWIGSBURG 

 

Benutzungs- und Entgeltordnung des Forums am Schlosspark (gültig seit 01.07.2016) 

 

Auszug aus der Benutzungs- und Entgeltordnung:  

 
„Teil 1 Vertragsbedingungen / §1 Geltungsbereich 

… 

5. Werden mit dem Mieter im Vertrag oder in einer Anlage zum Vertrag Vereinbarungen 

getroffen, die von der Benutzungs- und Entgeltordnung abweichen, haben diese 

Vereinbarungen stets Vorrang gegenüber der entsprechenden Regelung innerhalb dieser 

Vertragsbedingungen. Solche schriftlichen Bestätigungen erlangen nur Wirksamkeit, wenn 

sie durch den Geschäftsleiter dem Forum am Schlosspark selbst erteilt worden sind. 

…“ 


